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Ein Jugendanwalt iber den Umgang mit schwierigen Jugendlichen

«Bel kleinen Fédllen hingegen
verwende ich kein Moralin»

M Elisabeth Rizzi

«lch will den Jugendlichen Werte
vermitteln.» Das sagt der Ziircher
Jugendanwalt Hansulrich Giirber.
Schwererziehbare, straffillige
Jugendliche sind seit 21 Jahren
sein Alltag.

B Was heisst eigentlich fiir einen
Jugendanwalt «<schwererziehbar»?
Hansulrich Giirber: Das ist durchaus ein
schwer zu definierendes Wort.

Ich zihle zwei Gruppen zu den
Schwererziehbaren. Einerseits sind es
Kinder und Jugendliche, die eine
falsche Lebensstrategie erlernt haben.
Es geht hier um das Problem:

«Mit welchem Verhalten bekomme ich
das, was ich will?» Andererseits gibt es
immer mehr Jugendliche, die in Schule
und Beruf versagen.

Daraus folgt oft gewalttitiges Verhal-
ten sowie Resignation. Eigentlich ist
also das Wort «schwererziehbar»
falsch. Richtiger wiire «falsch erzogen»
und «schwer» wieder zu Perspektiven

zu bringen.

B 14000 Strafurteile wurden 2004
gegen Minderjihrige ausgesprochen.
Wie stark ist der Anteil <schwererzieh-
barer» Jugendlicher unter den Klienten
der Jugendanwiilte in den letzten Jahren
gestiegen?

Glirber: Seit 1998 haben sich die Unter-
suchungsfille verdoppelt. Die Zahl der
Massnahmen ist aber nicht gestiegen.
Im gesamten Kanton liegt der Anteil
bei etwa 5 Prozent der Delikte. Die
Zahl ist riicklaufig. In Horgen, wo ich

als Jugendanwalt arbeite, verzeichnen

wir konstant 20 bis 30 Jugendliche in

stationaren Massnahmen.

B Woran liegt das?

Giirber: Ich vermute, es liegt nicht so
sehr daran, dass wir weniger Schwerer-
ziehbare haben, als in der Tatsache,
dass die zeitlichen und personellen

Ressourcen knapp sind.

B Am stirksten angestiegen sind in
den letzten Jahren die Gewalttaten. Sie
haben seit Ende der Neunzigerjahre um
40 Prozent zugenommen. Warum?
Glirber: Diese Zahl ist gefahrlich. Zu den
Gewaltdelikten zihlen auch Titlich-
keiten wie Ohrfeigen und kriftiges
Schubsen, wie sie taglich tausendfach
vorkommen. Angezeigt wird davon
selbstverstindlich nur ein Bruchteil.
Ich glaube, gedndert hat sich vor allem
das Anzeigeverhalten. Man erstattet
schneller Anzeige, vor allem gegen
Auslander. Wenn also die Anzeigen
von 1 auf 2 Prozent zunehmen, dann
haben wir eine Verdoppelung. Aber
letztlich ist es in Relation zur Gesamt-

zahl doch nur ein winziger Anteil.

B Und welche Art von Delikten hat
tatscchlich zugenommen?

Gtirber: Die Verteilung tiber die einzel-
nen Deliktgruppen ist erstaunlich
konstant geblieben. Die Spitze machen
Vermogensdelikte, mit etwas mehr als
der Hilfte aller Vergehen. Hier habe
ich den Eindruck, die Jugend ist der
Spiegel der Gesellschaft. Heute pflegt
man allgemein ein sehr lockeres
Verstdndnis zu Vermogensdelikten.

Fast jeder kennt mindestens jemanden,
der bereits einen kleineren Versiche-
rungsbetrug begangen hat. Ausserdem
gibt es bei Jugendlichen den Trend,
etwas unbedingt haben zu miissen.
Ganz klar fiihrt aber auch die schlech-
tere Perspektive im Beruf zu hiufigerer

Gewalt bei Jugendlichen.

B Wie viele Delikte sind wirklich
schwer?

Giirber: Den Grossteil machen Bagatell-
félle aus wie Anrempeln, Kiffen, Toffli-
Frisieren und anderes in dieser Art.
Etwa 20 Prozent sind aber wirklich
massive Fille wie Raub, Mehrfachein-
briiche oder grosse Sprayereien. Fiir
den Entscheid, eine Massnahme

anzuordnen oder nicht, ist aber vor

allem die personelle Situation der
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man einen Raub begeht. Hier gentigte

es, dem Jugendlichen die Grenzen und
Konsequenzen in Form einer lingeren,

bedingten Einschliessung aufzuzeigen.

M Gibt es Gegensitze bei den Delikten
zwischen Stadt und Land?

Gurber: Sicher gibt es Unterschiede im
Sinn, dass mehr Delikte in der Stadt
veriibt werden. Aber beim Jugend-

strafrecht gilt das Wohnsitzprinzip fur

«Junge Frauen richten ilire Hoffnungslosigkeit
eher gegen sich selbst,
Jjunge Méanner gegen aussen.»
Fotos: eri

Delinquenten ausschlaggebend. Es
kommt vor, dass wir eine Massnahme
bei einem vergleichsweise leichten Fall
verhidngen. Umgekehrt kam es auch
schon vor, dass ein Jugendlicher
Problemlos eine Lehre absolvierte, in
einem intakten sozialen Umfeld lebte

und einfach mal schauen wollte, wie

die Verurteilung. Das heisst:

Ein Jugendlicher aus Horgen, der in
Ziirich eine Straftat begeht, kommt in
Horgen vor den Jugendanwalt und
taucht in der Horgener Statistik auf.
Ebenfalls relativiert wird die Straf-
hiufigkeit der Stadt durch die
Tatsache, dass die kritischen Gemein-
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den zunehmend nicht mehr zur Stadt
Ziirich gehéren. Ich denke beispiels-
weise an Schlieren, Dietikon und

andere.

B Wie viele der Klienten sind Mehr-
fachtiter, das heisst der Jugendanwalt-
schaft schon bekannt?

Gurber: Ich habe hierzu einmal eine
Untersuchung durchgefiihrt. Ich habe
tberpriift, wer innerhalb von fiinf
Jahren wieder in der Jugendanwalt-
schaft oder Staatsanwaltschaft auf-
taucht. Die iiberwiegende Mehrheit der
Jugendlichen kommt nur einmal zu
mir. Dies sind auch haufig nur gering-
fiigige Delikte. 20 bis 25 Prozent waren
Wiederholungstiter. Bei denjenigen
Jugendlichen, die Massnahmen
bekamen, war der Anteil an Wider-
holungstitern grosser. Hier rechnet
man allerdings mit Riickschlagen.
Wichtig ist, dass die Intensitéit der
Vergehen abnimmt.

B Welche Massnahmen wirken am
besten gegen Widerholungstcter?
Girber: Das ist individuell ganz ver-
schieden. Es ist eine sehr breite Palette
von Massnahmen vorhanden und auch
notig. Wir versuchen prozesshaft zu
einer Losung kommen, zu der sowohl
der Jugendliche wie auch die Eltern

stehen konnen.

W Hat der Krieg im Balkan ihre eigene
Arbeit verdndert?

Giirber: Ja, das hat er. Viele Jugendliche
kamen in den Neunzigerjahren im
kritischen Alter in die Schweiz und
sind so in die Perspektivlosigkeit
geschlittert. Aber inzwischen ist der
Krieg vorbei. Untersuchungen zeigen,
dass gleichzeitig auch die Tendenz zu
Gewalttitigkeit bei Jugendlichen aus

dem Balkan abgenommen hat.

M Fast 9o Prozent der straffilligen
Jugendlichen sind ménnlich. Warum
werden Mddchen weniger straffdllig?
Giirber: Es ist eine alte Tatsache: Junge
Frauen richten ihre Hoffnungslosigkeit
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eher gegen sich selbst, junge Manner
gegen aussen. Das médnnliche Ge-
schlecht misst sich zudem gegenseitig
kraftemassig mehr: Stérke, Prestige,
Ehre und Imponiergehabe sind die

Stichworte.

B Gibt es eigentlich Zahlen iiber die
Wirkung der Erziehungsmass-
nahmen?

Glrber: Nein, leider nicht. Ich wiirde
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Aber seither weiss ich, dass sie helfen.
Diejenigen Jugendlichen, die in Mass-
nahmen stecken, sehen wir mindestens
alle drei bis sechs Monate personlich.
Es muss ein Vertrauensverhaltnis
entstehen. Die 21 Jahre, die ich nun auf
diesem Gebiet arbeite, haben mir
gezeigt, dass mit dieser Arbeit auf der
Beziehungsebene und mit wenig

Konfrontation teils erstaunliche

Erfolge zu erzielen sind.

«lch habe zwar neun Jahre dafiir gebraucht,
bis ich mir sicher war.
Aber seither weiss ich, dass Massnahmen helfen.»

gerne ein Projekt starten und die
Jugendlichen nochmals befragen, die
ich vor 15 Jahren betreut habe. Aber

leider fehlen dazu die Ressourcen.

M Sie kénnen also nicht sagen, ob
Massnahmen den Strafen tatscchlich
itberlegen sind?

Grber: Doch. Ich habe zwar neun Jahre

dafiir gebraucht, bis ich mir sicher war.

B Wird sich Ihres Erachtens die
Neuregelung des Jugendstrafrechts
positiv auf die Resozialisierung
auswirken?

Giirber: Ich sehe eine grosse Gefahr
darin. Sie verleitet dazu, mehr Fille am
Tisch zu bearbeiten als in der direkten
personlichen Auseinandersetzung.
Wichtig scheint mir zudem, dass unbe-

dingt die bisherige Palette an mogli-

chen Massnahmen weiterhin verfiig-
bar sein muss. Allerdings hege ich die
Befiirchtung, dass sich das Jugendstraf-
recht in zehn Jahren dem Erwachse-

nenstrafrecht angleichen wird.

B Und das wiirde bedeuten?

Girber: Im Vergleich zum Ausland
haben wir in der Schweiz eine sehr
tiefe Jugendkriminalitat. Ich fiihre das
nicht zuletzt darauf zurtick, dass wir
hierzulande anders mit straffalligen
Kindern und Jugendlichen umgehen
als das Ausland. Die zurzeit maximal
mogliche Strafe betrégt hier ein Jahr.
Daftir haben wir aber die Moglichkeit,
Massnahmen anzuordnen. Dadurch
konnen wir die Jugendlichen dort
packen, wo sie noch die gleichen Ziele
haben wie wir, also ein selbstandiges
und deliktfreies Leben. Ein 25-Jahriger
mehrfach vorbestrafter Mensch glaubt

dagegen oft nicht mehr daran.

B Die geschlossene Jugendanstalt ist
der letzte Schritt vor dem Gefdngnis.
Wie gross ist hier der piadagogische
Erfolg?

Girber: Die geschlossene Massnahme ist
im alten Strafrecht eigentlich nicht ein-
deutig geregelt. Heute werden Jugend-
liche ausschliesslich in der Initialphase
oder wahrend einer Krise fiir hochstens
etwa drei Monate in einer geschlosse-
nen Abteilung betreut. Im neuen Straf-
recht ist dagegen ein bis zu vierjahriger

Freiheitsentzug vorgesehen.

B Wie verdndert sich dadurch die
Bestrafung von Jugendlichen?

Girber: Ich erachte die hiufigere und
schnellere Bestrafung von Jugendli-
chen an Stelle der linger dauernden
Massnahme als grosse Gefahr. Zwar
stand hinter der ganzen Reform
urspriinglich ein padagogisches Ziel.
Doch bei der Umsetzung waren
Juristen am Werk, und bei vielen
Bestimmungen wurde der padagogi-
sche Sinn nicht diskutiert. Andrerseits
wollte man auch hirtere Strafen

schaffen. Ich hitte den vierjdhrigen



Freiheitsentzug nicht gebraucht. Und,
auch wenn eine Massnahme ausgefallt
wird, soll immer auch eine Strafe
ausgefallt werden. Ich sehe da grosse
Probleme kommen, dass eben Jugend-
liche lieber eine klar befristete Strafe
wihlen an Stelle einer Massnahme.
Ein Jugendlicher weiss mit einer Strafe
von Anfang an zum Beispiel klar:

«In einem Jahr bin ich wieder draus-
sen.» Ein solcher Jugendlicher wird
kaum eine Lehre anfangen und wird
ein Motivationskiller sein fiir all jene,
die langer in der Institution bleiben

miissen.

B Wie sieht denn der Freiheitsentzug
aus?

Girber: Eigentlich wohl wie ein norma-
ler Heimaufenthalt. Nur finde ich die
heutige Regelung der stationdren
Massnahmen besser. Hier schaut man
niamlich fortlaufend, wie sich die

Situation entwickelt.

B Kann ein Jugendanwalt bei Jugend-
lichen iiberhaupt etwas bewirken?
Glirber: Ja sicher. Ich staune immer
wieder selbst dartiber, wie viel ich
bewirken kann. Frither glaubte ich,
dass das tiber 50 immer schwieriger

werde, aber tiberraschenderweise ist
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das Gegenteil der Fall. Ich glaube, es ist
wichtig, dass ein Jugendlicher folgende
drei Punkte spiirt. Erstens soll er
merken, dass man
ihn gern hat.
Zweitens soll er
wissen, dass er mir
wichtig ist. Drittens
muss hertiberkom-
men, dass ich ihm
etwas zutraue.
Dann steigt er ein
in etwas, das er
sonst nicht tun
wiirde. Bei kleinen
Fillen hingegen
verwende ich kein
Moralin. Hier
geniigt es meist, zu
erkldaren, warum
etwas verboten ist
und welche
Konsequenzen ein
Vergehen hat. Der
Spruch «Du bist ja
nicht blod und
kannst selbst
Verantwortung

iibernehmen» funktioniert meistens.

B Was wollen Sie den Jugendlichen mit
auf den Weg geben?

Jugendstrafrecht

«lch habe ein ganz
spielerisches Interesse,
wenn ein Jugendlicher
sich erst mal bockig auffiihrt.»

Nach geltendem Recht untersucht die Polizei nach Eingang einer Strafanzeige den Sachverhalt.
Sie erstattet der Jugendanwaltschaft dariiber Bericht. Diese entscheidet tiber die Eréffnung ei-
ner Strafuntersuchung. Im Fall einer Strafuntersuchung wird der Angeschuldigte zur Einver-
nahme vorgeladen. Wenn nétig, kann der Jugendliche auch in Untersuchungshaft genommen
werden. In Gesprachen mit Bezugspersonen, Psychologen, Sozialarbeitern etc. werden die per-
sonlichen Verhéltnisse des Angeschuldigten abgeklart. Rechtsfolgen konnen bei Jugendlichen
in Form einer Strafe oder einer Massnahme gesprochen werden. Als Massnahmen gelten: Er-
ziehungshilfen (ambulante Betreuung, Begleitung, Beratung), besondere Behandlung (ambu-
lante oder stationdre Therapie), Unterbringung in einer geeigneten Familie, Unterbringung in
einem Erziehungsheim. Strafen kénnen in Form eines Verweises, einer Arbeitsleistung, einer
Busse oder einer Einschliessung geschehen. Weiter kann die Zahlung von Schadenersatz und
Genugtuung an den Geschadigten gefordert werden. Ebenfalls kénnen die Untersuchungs- und
Verfahrenskosten auf die Angeschuldigten iiberwalzt werden. Zudem kdnnen Jugendliche im
Falle gewisser Verurteilungen ins Strafregister eingetragen werden. (eri)
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Girber: Hauptséchlich bei Gewaltdelik-
ten will ich ihnen Werte vermitteln. Es
geht darum, den Jugendlichen klar zu
machen, dass man
einander nicht
wehtun soll und
was sie angerichtet
haben. Auch bei
den Strafen kann
man «Werte
schiitteln», bei-
spielsweise durch
Arbeitsleistungen.
Hier arbeiten wir
mit der Caritas
zusammen. Wenn
ein Jugendlicher
fiinf Tage in einer
Bergbauernfamilie
mithelfen muss,
dann realisiert er
vielleicht: «Es sind
noch ganz andere
Dinge wichtig als in
meinem bisherigen
Leben.» Und
plotzlich wird der
CD-Player zur
Nebensache, weil es um die unmittel-
bare Befriedigung der Lebensbediirf-
nisse geht.

B Gibt es bei Ihnen auch Jugendliche,
bei denen Sie von vornherein wissen:
Hier bewirke ich nichts?

Girber: Gleich von Anfang an hatte ich
noch nie den Eindruck, dass alles
verloren sei. Es gibt aber schon solche,
bei denen sich nach zwei bis drei
Jahren das Gefiihl einstellt, nichts
bewirken zu kénnen. Dann sucht man
die Griinde. Und dabei muss ich mich
immer auch selbst hinterfragen und
mich hintersinnen, ob ich zu fantasie-
los bin oder mir die Person einfach

unsympathisch ist.

B Was tun Sie dann?

Glrber: Ich versuche dagegenzusteuern.
Aber das ist natiirlich schwierig, da
diese Jugendlichen aufgrund ihrer

Lebenserfahrung meist ein sehr gutes
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Gespiir dafiir besitzen, wer sie wirklich
mag. Handkehrum wiére es arrogant,
zu sagen: «Hier ist nichts mehr zu

machen.»

Was machen Sie, wenn die Antipa
thie schon bei der ersten Begegnung da
ist?

Gurber: Das kommt selten vor und

verschwindet hdufig auch ganz schnell,
¢ ¢

wenn man zu arbeiten l)(‘ginnk Denn
auch der Jugendliche verandert sich
dadurch. Ich habe sogar ein ganz
spielerisches Interesse, wenn ein
Jugendlicher sich erst mal bockig
auffiihrt. Es gibt dann verschiedene
Gelegenheiten, zu zeigen, dass es auch
anders geht. Auch die Eltern spielen
hier eine wichtige Rolle. Ich mache
gerne fiir sie einen Umweg, wenn sie
eine selbst gewihlte Massnahme als
sinnvoll erachten. Ich finde es schlecht,

etwas einfach anzuordnen. Und wenn
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sie mit ganz anderen Anliegen kom
men, beispielsweise einem Brief oder
der Steuererkldrung, dann helfen wir
ihnen dabei. Denn solche kleine Dinge

schafften Vertrauen.

Welcher Fall ist Ihnen in all den
Jahren am ndchsten gegangen?
Girber: Es gab da einen Jugendlichen
aus dem Kosovo. Den habe ich mit
zehn Jahren kennen gelernt. Er hat sich
sehr bemiiht. Trotzdem ist er in die
Drogensucht abgerutscht. Wir haben
alles ausprobiert, inklusive einer
Riickkehr in den Kosovo. Aber es hat
alles nicht geholfen. Er hatte einfach
keine Chance. Mit 21 wurde er schliess
lich tot in der Wohnung aufgefunden.
Die Eltern haben mich an die Beerdi-

gung eingeladen.

B Was macht es aus, dass jemand

keine Chance hat?

Schwierige Jugendliche

Girber: Oft sind es Drogen. Denn
dahinter verbirgt sich eine Riesenleere:
Es gibt nichts, was das Leben lebens
wert macht. Gott sei Dank ist Heroin
heutzutage nicht mehr so ein grosses
Problem wie in den Neunzigerjahren.
Damals geschahen etwa 8o Prozent der
angeordneten Massnahmen vor dem
llinl('rgmn(l einer Heroinsucht.

Mir ist die heutige Gewaltsituation in
dieser Hinsicht eindeutig lieber. Neben
Drogen kann natiirlich auch eine
gigantische Problemftille zur Chancen
losigkeit fiithren. Ich denke an Aus
landerkinder, die mit zehn oder so in
die Schweiz kommen, die keine
Chance haben in der Schule und erst
noch in prekdren sozialen Verhiltnis

sen leben. ®

Lic. jur. Hansulrich Giirber ist Geschaftsfiihrer der
Jugendanwaltschaft Horgen und Medienbeauftrag-
ter der Jugendanwalte des Kantons Ziirich

Schulthess-Wet-Clean — das schonende
Reinigungsverfahren fiir alle Textilien

Bleiben Sie anspruchsvoll

Wet-Clean von Schulthess reinigt praktisch
alle Textilien dusserst schonend mit Was-

ser und umweltfreundlichen Fliissigwasch-
mitteln. Ob Duvets, Kopfkissen, Vorhdnge,
Problemwdsche aus der Pflege, Uniformen
oder Mikrofaserlappen: Schulthess Wasche-
reiprodukte sind die erste Wahl fiir alles,

was in Heimen, Hotels u.A. anfillt. Kontak-

tieren Sie uns!

Schulthess Maschinen AG
CH-8633 Wolfhausen

Tel. 0844 880 880

Fax 0844 880 890
info@schulthess.ch
www.schulthess.ch

(L

Swiss Made =

SCHULTHESS



	Ein Jugendanwalt über den Umgang mit schwierigen Jugendlichen : "Bei kleinen Fällen hingegen verwende ich kein Moralin"

